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Das ius utendi bei Thomas von Aquin
und in den pipstlichen Soziallehren

VoN ROBERT ZIMMERMANN O. S. B.

Der Sozialist Dr. Fritz Marbach, Professor der Nationalékonomie
an der Universitit Bern schreibt in seinem Werk « Theorie des Mittel-
standes » S. 58 : 1 « Der Mittelstand hitte auch ohnedies (ndmlich ohne
die Theorie von Marx) die Grundlagen zu einer eigenen Theorie finden
kénnen ; dann nimlich, wenn das ‘catholica non leguntur’ bei ihm eine
geringere Rolle gespielt hitte und er infolgedessen doch wohl auf den
heiligen Thomas von Aquino hitte stoBen miissen, in dessen Summa
theologica — es wird darauf zuriickzukommen sein — die Grundlinien
einer auch heute noch verwendbaren Mittelstandstheorie in erstaunlicher
Klarheit enthalten sind. Thomas’ Lehre vom ius utendi, dem person-
lichen Nutzungsrecht, das jeder Mensch an den Giitern dieser Erde habe
und ebenfalls seine Lehre von der natiirlich bzw. géttlich bedingten
Sozialhypothek auf dem Eigentum wiren geradezu in erstaunlichem
MaBe geeignet gewesen, dem Mittelstand eine eigene Theorie zu ver-
mitteln. » Und S. 169 des gleichen Buches schreibt Prof. Marbach : « Die
Lésung, die uns hier vorschwebt, ist eine solche ... der Riickwandlung
von privatem Kapital in soziales Nutzungsgut ... im Gegensatz zu
den die Frage der Freiheit tangierenden Losungen oder Scheinlgsungen
durch Direktsozialisierung ... der KompromiB zwischen Thomas und
Marx ... es handelt sich hier um die Frage der kiinftigen Sozialorgani-
sation schlechthin. »

Es ist wohl nicht ohne weiteres ersichtlich, was Prof. Marbach
hier unter dem KompromiB zwischen Thomas und Marx verstehen mag.
Wenn der Sozialismus behauptet, er allein verschaffe dem Menschen das
Nutzungsrecht an den Giitern der Erde, so ist das offenbar auch nach
Prof, Marbach nicht richtig. Tatsichlich vertritt der hl. Thomas die

! Verlag A. Franke, Bern 1942,
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Lehre vom allgemeinen Nutzungsrecht aller Menschen mehrfach in seinen
Werken. Es sei hier nur S. Th. II-II q. 32 a.5 ad 2 erwihnt : « Bona
temporalia, quae homini divinitus conferuntur, eius quidem sunt, quan-
tum ad proprietatem, sed quantum ad usum non solum debent esse
eius, sed etiam aliorum, qui ex eis sustentari possunt ex eo, quod ei
superfluit. »

Wir werden also den hl. Thomas so verstehen miissen : Das Privat-
eigentum ist eine gottgewollte Institution, gemidB welcher dem Eigen-
tiimer das Verfiigungs-, Verbrauchs-, Tausch-, Vererbungsrecht iiber
sein ganzes Vermogen zusteht, das Nutzungsrecht aber an seinen Giitern
muB er mit seinen Mitmenschen teilen.

Uns scheint das der gleiche Gedanke zu sein, den Leo XIIIL. in
Rerum novarum (7) ausspricht : « Hat nicht Gott die Erde zum Gebrauch
und zur Nutzniefung dem ganzen Menschengeschlecht ibergeben ... der
Erdboden, wie immer auch unter Private aufgeteilt, hort nicht auf, dem
Nutzen aller zu dienen.» In Quadragesimo anno (56) weist Pius XI.
sehr eindringlich auf diese Worte seines Vorgingers hin und sagt :
« Durch dieses Gesetz der sozialen Gerechtigkeit wird der einen Klasse
verboten, die andere von dem Amnteil an dem Nutzen auszuschlieBen » (57).

Noch deutlicher und eindringlicher vertritt der jetzige Heilige Vater,
Papst Pius XII. die Idee des hl. Thomas. Am 1. Juni 1941 zur 50-Jahr-
Feier der Enzyklika Rerum novarum spricht der Papst von dem grund-
satzlichen, individuellen Nutzungsrecht jedes Menschen an den mate-
riellen Giitern der Erde», das auch «von der gottgegebenen Natur-
ordnung des Privateigentums » nicht beeintrichtigt werden diirfe.

Die bedeutsamste Erklirung iiber das Nutzungsrecht — scheint uns
— hat Pius XII. in der Weihnachtsbotschaft des Jahres 1942 erlassen.
Der Papst redet in dieser Ansprache iiber «die innere Ordnung der
Staaten und Volker ». Er verurteilt den « Marxistischen Sozialismus »
aus religiosen Beweggriinden, findet aber noch schirfere Worte gegen
das die Arbeiter bedriickende « Triebwerk » jener Ordnung, «die weit
entfernt der Natur zu entsprechen, vielmehr der Ordnung Gottes und
dem von ihm in die Erdengiiter hineingelegten Sinn widerstreitet ». Man
wird kaum fehlgehen in der Annahme, daB der Papst damit unser kapi-
talistisches System gemeint hat. Wenn er aber sowohl den Kommunis-
mus als auch den Kapitalismus verurteilt, miissen wir erwarten, daB
der Heilige Vater nicht nur niederreiBen, sondern auch aufbauen will.
Und das tut er auch. Gleich im anschlieBenden Alinea (22) stoBen wir
auf drei Sitze, die wir schon vermdoge ihres dufleren Zusammenhanges
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als die Grundlage einer neuen naturrechtlich-christlichen Sozialordnung
betrachten miissen. Diese drei Sitze sind aufgebaut auf der Lehre des
hl. Thomas vom «ius utendi, das jeder Mensch an den Giitern dieser
Erde hat». Der Papst erwiahnt zuerst das Herrschaftsrecht des Men-
schen iiber die Erde (« Macht sie euch untertan») und seine Arbeits-
pflicht (« Im SchweiBe deines Angesichtes sollst du dein Brot essen »).
Dann sagt er weiter :

1. « Die Personlichkeitswiirde des Menschen erheischt also das per-
sonliche Nutzungsrecht an den Giitern der Erde als normale und natur-
gemille Lebensgrundlage.

2. Dem entspricht die grundséitzliche Forderung des Privateigentums
soweit moglich fiir alle.

3. Die positiv-rechtlichen Bestimmungen zur Regelung des Privat-
eigentums mogen wechseln und eine mehr oder weniger gebundene Nutzung
gestatten. »

Wir glauben aus diesen Worten die zitierte Stelle von den « bona
temporalia » herauszuhéren. Nur im dritten Satz scheint etwas Neues
anzuklingen, insofern der gebundene Nutzungsertrag, der aus dem Uber-
fluB flieBt (quo ei superfluit), durch « positiv-rechtliche Bestimmungen »,
also durch den Staat festzusetzen wire. Zu den Zeiten des hl. Thomas
konnte man noch nicht daran denken, dem Staat solche Aufgaben zu
{ibertragen, da selbst heute unseres Wissens bis jetzt sich noch niemand
mit der Frage beschiftigt hat, was unter der «mehr oder weniger
gebundenen Nutzung » zu verstehen sei.

Es wird im Interesse der Klarheit angezeigt sein, dal} wir unsere
jetzige sozialwirtschaftliche Ordnung und ihre Grundsitze den Grund-
siatzen des hl. Thomas und den Lehren der Papste gegeniiberstellen, mit
andern Worten, dal3 wir das was ist, mit dem vergleichen, was sein sollte.
Man kritisiert auf unserer Seite immer wieder die jetzigen unrichtigen
Eigentumsverhiltnisse. Wiirde man nicht besser tun, mit dem heiligen
Thomas mehr unsere Rechtsverhiltnisse ins Auge zu fassen. Eigen-
tiimer dieser Welt ist schlieBlich nur der Schépfer (Domini est terra).
Er hat uns Menschen auf einige Zeit gewisse Rechte an seinem Eigentum
eingeriumt. Er erlaubt uns, von den Verbrauchsgiitern zu leben und
die Nutzgiiter zu unserem Wohl zu gebrauchen, zu nutzen. — Grund-
sitzliche Fragen sind mit den Verbrauchsgiitern kaum verbunden.
Anders ist es beziiglich der Rechte, die sich auf die Nutzgiiter beziehen.

Nach St. Thomas und der Lehre der Papste haben alle Menschen,
also auch die Besitzlosen, ein Nutzungsrecht an den Erdengiitern. Unsere
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landldufige Ordnung aber vertritt den Standpunkt, dall das Nutzungs-
recht an der Erde nur mit dem Eigentum verbunden sein kann. Der
Eigentumslose ist vom freien Nutzungsrecht ausgeschlossen. Er kann
sich wohl durch zusitzliche Leistungen z. B. ein Nutzungsrecht an einer
Wohnung erkaufen, das freie Recht aber, wie die Natur es gibt, kommt
nur dem Eigentiimer zu. (Das Nutzungsrecht an den « aufgearbeiteten »
Nutzgiitern kann hier der Kiirze halber nicht nidher erdrtert werden.)
Wir stehen also grundsdtzlich vor der Frage : Darf ich die Erdengiiter
nutzen, weil ich Eigentiimer, oder weil ich Mensch bin ?

Dementsprechend definieren wir das jetzige System d. h. den Kapi-
talismus als jene Wirtschaftsordnung, die das Nutzungsrecht nicht an
die menschliche Person, sondern an ihr Eigentum kniipft. Jene andere
Ordnung aber, die gemdl3 der Lehre des hl. Thomas und der Pdpste
zu erstreben ist, die also das Nutzungsrecht an die Persinlichkeitswiirde
des Menschen kniipft, wollen wir hier kurz die Nutzrechtordnung nennen.

Wir kennen aber noch eine andere Ordnung. Auch der Kommunis-
mus, den wir hier nur von der wirtschaftlichen Seite besehen, hilt es
grundsitzlich mit jenen, die das Nutzungsrecht an den Erdengiitern
nicht vom Eigentum abhingig machen wollen. Darum konnte P. Lom-
bardi in seinem « Kreuzzug der Liebe »1 S. 69 sagen : « Wenn es keine
andere Wahl gibe, als die Wahl zwischen den beiden Extremen (des
Kapitalismus und Kommunismus), dann miite man sagen : Dem Plane
Gottes entspricht mehr noch der zweite Typ der sozialen Ordnung,
der auf das Recht aller, zu leben, Bedacht nimmt, als das System, das
nur auf das Recht, Eigentum zu besitzen, Bedacht nimmt und das
Recht aller, zu leben, vergiBt.» Dieses Lebensrecht wird so ziemlich
identisch sein mit dem Nutzungsrecht.

Wir sind uns aber einig, daf die kommunistische Losung auch
wirtschaftlich nicht tragbar ist. Die Begriindung hat uns der hl. Thomas
in S. Th. II-IT q. 66 a.2 klargelegt. Sie gilt heute noch so gut wie
damals. Darum verteidigt auch heute noch die Kirche das Privat-
eigentum so gut wie damals. Diirfen wir aber mit P. Lombardi an-
nehmen, daB es neben dem Kapitalismus und Kommunismus noch eine
andere Wahl gibt, daB8 eine Ordnung denkbar und mdéglich ist, die so-
wohl das Privateigentum bestehen 1408t und daneben das allgemeine
Nutzungs- und Lebensrecht schiitzt, also auch den Eigentumslosen das
gleiche freie Lebensrecht gibt, wie den Begiiterten ? Der Verfasser

1 Verlag Josef Knecht, Frankfurt a. M., 4, und 5. Auflage.
20
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dieser Zeilen ist durch langjihrige Studien zur Uberzeugung gekommen,
daB die gesuchte Sozialordnung, wie auch Prof. Marbach bestitigt, in
der Summa Theologica des hl. Thomas enthalten ist und daB der jetzige
Heilige Vater, Papst Pius XII. seine Grundsitze in der Weihnachts-
botschaft von 1942 noch deutlicher und ausfiihrlicher dargelegt hat.

Ein Praktiker wird uns nun aber die Einwendung machen, es
komme in einer richtigen Wirtschaftsordnung nicht auf schéne Grund-
sitze an, sondern die Hauptfrage sei die, ob die Grundsitze sich auch
in der Praxis bewihren, ob sie durchfiihrbar sind. — Um die Nutz-
rechtordnung daraufhin zu untersuchen, miiten wir ihren Aufbau niher
studieren. Hier konnen wir aber auf den im Grunde genommen rich-
tigen Einwurf nur wenigstens eine grundsitzliche Erwigung als Antwort
anfithren : Wenn die Ideen, auf die sich eine Neuordnung aufbauen
will, wahr und richtig sind, dann muB der Neubau auch praktisch
moglich und durchfithrbar sein. Diese Wahrheit hat der groBe deutsche
Physiker Max Plank so ausgedriickt : Das Praktischste, was es gibt,
ist eine gute Theorie. — Um etwas konkreter zu sprechen : Wenn es
moglich ist, auf dem offenbar falschen Grundsatz, daB3 nur die Besitzen-
den ein Nutzungsrecht haben an den Erdengiitern, doch eine funktions-
fahige Wirtschaftsordnung — allerdings mit vielen Flickmitteln — auf-
zurichten, sollte es da nicht auch méglich sein, auf dem richtigen Grund-
satz des allgemeinen Nutzungsrechtes eine richtig funktionierende Ord-
nung zu gestalten ? Gott miiBte die Welt wirklich ganz sonderbar ein-
gerichtet haben, wenn nur eine falsche, nicht aber die naturrechtlich
richtige Theorie die Grundlage der Wirtschaftspraxis sein kénnte. Dal3
die jetzige Ordnung immer mehr staatliche Eingriffe n6tig hat, um sie
notdiirftig im Gang zu halten, ist kaum ein Beweis fiir ihre Richtigkeit.

Wer sich die Mithe nimmt, in folgerichtigem Gedankengang die
Idee der « Nutzrechtordnung » durchzudenken, wird auf Resultate kom-
men, die jeden sozial Denkenden interessieren miissen. . Es kann aber
nicht die Aufgabe dieser Zeilen sein, den wirtschaftstechnischen Aufbau
des neuen Vorschlages nidher darzulegen. Es sollen  hier nur einige
theoretische und praktische Auswirkungen zur Sprache kommen.

Mit dem hl. Thomas unterschied man von jeher beim Privateigen-
tum zwischen « lebensnotwendigem Gut » und « UberfluB » oder Reserve-
giitern.  Jenes hat nach der christlichen Soziallehre gewisse Vorrechte,
und der UberfluB ist mit einer Sozialhypothek belastet. Worin diese
Vorrechte und diese Belastung bestehen und wie weit sie gehen, kann
aber nur sehr vage angegeben werden. Hier wiirde die Nutzrecht-
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ordnung Abhilfe schaffen. Sie bestimmt genau die Hohe des lebensnot-
wendigen Gutes, indem sie es gleichsetzt mit dem Durchschnittsver-
mogen, das aus der Gesamtsumme aller Nutzgiiter dividiert durch die
Bevolkerungszahl errechnet wird. (Daraus folgt aber nicht etwa, daB
die Nutzrechtordnung den Besitz gleichmidBig verteilen mochte, im
Gegenteil, sie 1iBt die Eigentumsverhiltnisse von heute bestehen.) Sie
nennt das lebensnotwendige Gut « Freigut », oder soweit es nicht wirk-
lich vorhanden ist « Freianspruch ». Jeder Volksgenosse hat das Recht
auf die frete Nutzung desselben, also auch auf dén sich daraus ergeben-
den Nutzungsertrag. Der UberfluB (das iiberdurchschnittliche Ver-
mogen) oder « Uberbesitz», wie er in der Nutzrechtordnung genannt
wird, wirft dem Eigentiimer eine « gebundene Nutzung » ab (gestattet
ihm eine «mehr oder weniger gebundene Nutzung»?!, indem er den
Ertrag nur fiir Produktivzwecke, nicht aber fiir den Konsum verwenden
kann. So wiirde sich das gesamte arbeitslose Volkseinkommen in drei
Strome verteilen : Investition, Steuer und Sozialausgleich oder « Frei-
zins », der denen zukommt, die mit ihrem faktischen Vermégen die Frei-
anspruchsgrenze nicht erreichen. Auf diese Weise ergibe sich ein fiir
alle Volksgenossen grundsatzlich gleiches Nutzungsrecht, was nach Prof.
Utz 2 eine Forderung des Naturrechtes ist.

Die gliicklichen Auswirkungen auf das Familieneinkommen, das
Eigenheim usw. sollen hier nur andeutungsweise genannt werden. Fiir
Interessenten hat der Verfasser eine kurze Abhandlung geschrieben.

GroBe Anderungen wiirde die neue Ordnung im Stewerwesen mit
sich bringen. Es gab eine Zeit, in der der Liberalismus den Grundsatz
vertrat : Der Staat 1iB3t allen Biirgern seine Wohlfahrtseinrichtungen in
gleichem MaBe zukommen, darum sollen ihm auch alle in gleichem
MaBe Steuern entrichten. Man wird nicht sagen koénnen, daB diese
Auffassung in sich verkehrt sei, im Gegenteil nach dem Aquivalenz-
prinzip muB man sie als richtig bezeichnen, Leistung und Gegenleistung
sollen sich decken. Wenn wir nun die Voraussetzung machen, unsere
Erwerbsgesetze seien ganz in Ordnung, wenn wir annehmen, jeder Werk-
tdtige, sei er Hand- oder Kopfarbeiter, kénne sich das seiner Tiichtigkeit
und seinem Fleill entsprechende Einkommen sichern, dann ist wirklich
nicht einzusehen, warum der Staat das Mehreinkommen des FleiBigen
und Tiichtigen héher besteuern soll als das Einkommen des Faulen und

! Prus XIIL, L c.
® Freiheit und Bindung des Eigentums, F. H. Kerle-Verlag. Heidelberg 1949,

S. 39.



308 Das ius utendi bei Thomas von Aquin

Untiichtigen. Der Staat soll nicht ausgleichen wollen, was vom Schépfer
ungleich geschaffen worden ist. Und FleiBl und Tiichtigkeit sollen nicht
gestraft werden. Auch das Anlegen von Reservegiitern scheint uns
nichts Strafwiirdiges zu sein. Wer die Frucht seiner Arbeit fiir das
Alter, oder fiir seine Nachkommen aufspeichert, soll dem Staate des-
wegen nicht mehr schuldig sein, als derjenige, der seinen Erwerb vor-
weg verzehrt. So widersinnig uns die jetzige Steuerordnung vorkommen
muB, so wire es doch noch viel widersinniger, wenn man im heutigen
System die Steuergleichheit einfiihren wollte, wenn Arm und Reich gleich
belastet wiirden. Es konnte keine groBere Ungerechtigkeit geben als
diese. Aber ist es nicht sonderbar ? Wenn der Staat die erste Forderung
der Gerechtigkeit, das Aquivalenzprinzip zur Anwendung bringen wollte,
miite man ihn der gréften Ungerechtigkeit zeihen! Kommt dieser
Widerspruch nicht vielleicht daher, daBl das heutige Steuerwesen zwei
Aufgaben, die nicht zusammengehdren, miteinander verquicken muB :
die Deckung der Staatsbediirfnisse und die Herstellung des Sozialaus-
gleichs ? Da die Nutzrechtordnung den Sozialausgleich selber besorgt,
kann sie die Deckung der Staatsbediirfnisse den Steuernden mit vollem
Recht zu gleichen Teilen iiberbinden. Sie besteuert darum das gesamte
arbeitslose Einkommen, indem sie den « Freianspruch» des einzelnen
entsprechend heruntersetzt, sodaB der Biirger der Steuerlast kaum be-
wuBt wird und all die komplizierten Steuerverordnungen in Wegfall
kommen. Auf diese Weise kime der Grundsatz der Steuergleichheit und
das Aquivalenzprinzip wieder ganz zu ihrem Rechte. Dabei wire dem
Staate die Moglichkeit gegeben, die Wirtschaft ohne Verletzung der
Freiheit « wirtschaftskonform », wie Prof. Ropke es fordert, zu lenken.

Die neue Ordnung und das Zinsproblem. Wir kennen die Einstellung
les hl. Thomas und der Kirchenviter zum Zins. Wir kennen auch das
‘etzt noch zurecht bestehende grundsitzliche Verbot des Darlehens-
rinses im Canon 1543 des CJC. Wir wissen ferner um die Schwierig-
ceiten, denen die kirchlichen und staatlichen Verbote zu jeder Zeit
egegneten. Hat der Kirchenhistoriker Franz Xaver Funk wohl recht,
venn er in der Einleitung zu seiner « Geschichte des Zinsverbotes »
schreibt : « Die Zinsfrage harrt noch bis zur Stunde ihrer Losung ? »

Es scheint wohl ein keckes und vielleicht nutzloses Unterfangen zu
ein, einen Beitrag zu einem Losungsversuch leisten zu wollen. Immerhin
vird man beachten miissen, daB8 die Nutzrechtordnung ganz anders an
liese alte Frage herantritt, sie fragt nicht: Ist der Zins erlaubt oder
licht ? Thre Frage lautet: Wie weit geht dein Nutzungsrecht ? — Die
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diesbeziiglichen Grundsiitze der Nutzrechtordnung sind folgende : Der
Zins ist der Gegenwert fiir das Nutzungsrecht, das ich an einer Sache
habe. Wenn ich dieses mein Nutzungsrecht einem andern abtrete, habe
ich vermége des Aquivalenzprinzips ein Anrecht auf eine entsprechende
Entschiddigung, ganz gleich, wie wenn ich mein Verfiigungs- und Ver-
brauchsrecht an einer Sache einem andern abtrete und dafiir einen
Gegenwert, den Kaufpreis, beanspruchen kann. Kaufpreis und Zins sind
also wirtschaftlich und ethisch analoge Begriffe. — Keinen Zins darf ich
verlangen fiir die Uberlassung einer Sache, an der mir kein Nutzungs-
recht zusteht, sowenig ich eine Sache verkaufen kann, die mir nicht
gehort, d. h. an der ich kein Verfiigungs- und Verbrauchsrecht habe.
In der neuen Ordnung fillt darum die Frage nach der Erlaubtheit des
Zinses zusammen mit der Frage nach der Grenze des lebensnotwendigen
Gutes, « Freigutes », und des « Uberbesitzes ».

Die Nutzrechtordnung bejaht also grundsitzlich die Erlaubtheit des
Zinses. Sie darf das vom Rechtsstandpunkte aus unbedenklich, weil
sie den Zins als Tauschwert fiir ein abgetretenes Nutzungsrecht erklirt ;
sie darf es auch vom sozialen Standpunkte aus, weil sie das Nutzungs-
recht an den Erdengiitern allen grundsitzlich gleichméBig zuspricht.
Dabei wiirden sich in der Praxis Auswirkungen ergeben, die dem Zins-
kanon des CJC — mutatis mutandis — auch in der modernen Wirtschaft
ganz gerecht wiirden. Und damit ginge eine Vorhersage von O. v. Nell-
Breuning in Erfiillung ; im vierten Heft des Warterbuches der Politik
— Zur Wirtschaftsordnung »* lesen wir (Spalte 201) : « Es liegt durch-
aus im Bereiche der Mdoglichkeit, daB die heutigen Verhiltnisse sich
einmal wieder dndern und dadurch das Anwendungsgebiet der klassi-
schen (kirchlichen) Zinslehre sich wieder erweitert. »

Wenn der Zinskanon im ersten Teil sagt, daB aus dem Darlehen
einer vertretbaren Sache kein lucrum gezogen werden diirfe, so will er
damit offenbar hauptsichlich das Gelddarlehen treffen. Nun aber ist
das Geld nach O. v. Nell-Breuning « das Wertspeicherungsmittel schlecht-
hin » 2. Der Geldbesitz gehort also — wenn wir vom Haushaltungsgeld
und Betriebskapital absehen — nicht zum lebensnotwendigen Gut (Frei-
anspruch), sondern zum « Uberbesitz », der nicht dem Eigentiimer, son-
dern der Allgemeinheit « fruchtet». Nach der Auffassung der neuen
Ordnung kann das Geld weder als Nutzgut noch als Verbrauchsgut be-
trachtet werden. Es ist ein Ding fiir sich, eine 6ffentliche Bescheinigung

1 Verlag Herder, Freiburg.
2 Zur Wirtschaftsordnung, Sp. 229.



310 Das ius utendi bei Thomas von Aquin

dafiir, daB der Inhaber ein Anrecht hat auf eine gewisse Menge Real-
giiter. In der Nutzrechtordnung kénnte also aus einem Gelddarlehen,
wenn solche dort iiberhaupt vorkommen, kein Gewinn gezogen werden.
Und damit bekéime die erste Bestimmung des kirchlichen Zinsverbotes
wieder ihre volle Giiltigkeit.

Aber der Zinskanon gestattet in seinem zweiten Teil den sog. « Legal-
zins ». Eine Begriindung ist nicht beigefiigt. — Auch die Nutzrecht-
ordnung kennt einen erlaubten Zins, der sich aber nicht auf eine legale
Bestimmung zuriickfiithrt, sondern auf das naturrechtlich begriindete
Nutzungsrecht an den Erdengiitern. Es ist der « Freizins », der arbeits-
lose Nutzungsertrag aus den tiberdurchschnittlichen Vermégen, der denen
zuflieBt, die mit ihrem Privateigentum unter dem Durchschnitt stehen.
Auch St. Thomas anerkennt eine Zinsberechtigung fiir den Fall, daB ich
durch meine Geldleihe einen Schaden erleide. Dammnum emergens hat
man diesen Zinstitel spiter genannt. Wenn ich — vom Naturrecht
aus gesehen — einem andern aus meinem lebensnotwendigen Gut etwas
ausleihe, ihm also das Nutzungsrecht an einer mir notwendigen Sache
abtrete, dann erleide ich einen Schadenfall, der mir entschadigt werden
muB. In der jetzigen Ordnung ist es selbstverstdndlich, daBl der Lehens-
empfinger diese Entschidigung zu leisten hat. Der gehort aber meistens
auch zu den Bediirftigen und hat oft schwer zu tragen an der Zinsen-
last. Man sieht es auch immer mehr ein, daB Kredite an Kleinbauern
und Kleingewerbler noch lange nicht immer eine Wohltat sind. — In
der Nutzrechtordnung wird derjenige, der durch eine Leihe, oder in-
folge der Eigentumsordnung auf das ihm Zukommende verzichten muB,
also einen Schaden erleidet, durch den «Freizins» schadlos gehalten.
Nicht die Bediirftigen, sondern die Allgemeinheit hat seinen Anspruch zu
decken. — Es wird ziemlich fraglich sein, ob der hl. Thomas den jetzigen
« Legalzins » anerkannt hitte, gegen den « Freizins » der Nutzrechtord-
nung hétte er wohl kaum etwas einzuwenden.

Der Zinskanon erlaubt in seinem dritten Teil sogar « einen gréflern
Gewinn », wenn ein gerechter und entsprechender Titel vorliegt. Man
wird diesen gréBern Gewinn nach der Lehre des hl. Thomas kaum als
Zins ansprechen kénnen. Auch der Zinskanon spricht eigentlich nie von
« Zins », sondern immer nur von einem « lucrum », von einer Eigentums-
vermehrung, die mir zufillt, ohne daB ich eine entsprechende Gegen-
leistung hergegeben habe. Und in diesem Sinn findet sich ein erlaubter
« groBerer Gewinn » nicht nur beim hl. Thomas, sondern auch bei der
Nutzrechtordnung. Jede Ordnung, die das Privateigentum anerkennt,
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muB auch das Wachstum des Eigentums dem Eigentiimer zuerkennen,
denn «res crescit domino». Wenn in einem Lande das Volksvermégen
um eine bestimmte Wertsumme wichst, miissen auch die Privatver-
mogen im gesamten um die gleiche Summe wachsen. — Aber wie die
Natur, so kennt auch die Nutzrechtordnung neben dem Wachstum den
« Fruchtertrag ». Wihrend das Wachstum dem Privateigentiimer, also
dem Inhaber des Verfiigungs- und Verbrauchsrechtes gehort, gehort das,
was als Wirtschaftsfrucht bezeichnet werden kann, nimlich das sog.
arbeitslose Einkommen, den Inhabern des Nutzungsrechtes, d. h. allen.
Zum Vergleich : In einem verpachteten Baumgarten gehort das Wachs-
tum der Biume dem Eigentiimer, die Frucht der Biume dem Pichter,
also dem NutznieBer. Der Vergleich kann noch erweitert werden. Es
kommt oft vor, daBl man z. B. bei einem jungen Fruchtbaume die Frucht-
knospen ausbricht, damit er seine Lebenssifte mehr dem Wachstum zu-
fithren kann. Das geschieht sowohl im Interesse des Eigentiimers als
auch des Pichters. In der gleichen Absicht verzichtet in der Nutzrecht-
ordnung die Allgemeinheit auf einen Teil des Fruchtertrages zugunsten
der Privateigentiimer, weil sie weill, daB3 das, was die Eigentiimer wieder
neu in der Wirtschaft investieren, ihr spiter von dem gréBer gewordenen
« Wirtschaftsbaum » wieder als vermehrte Frucht, d. h. als « Freizins »
zufallen wird. — Auf diese Weise wirkt sich «der groBere Gewinn »,
den der Zinskanon und die Nutzrechtordnung dem Eigentiimer gestatten,
als wirtschaftlich notwendigen Unternehmungsansporn aus und ist vom
sozialen Standpunkt aus unanfechtbar. (Auch im sozialistischen System
muB zu Gunsten der Neuinvestierung Konsumverzicht geleistet werden.)

Es ist verstdndlich, daB man zu den Zeiten des hl. Thomas noch
nicht genotigt war, solche Erwigungen anzustellen. Da war das Volks-
vermdgen noch viel besser gestreut als heutzutage. Da kam es noch
nicht so sehr darauf an, ob das Nutzungsrecht mit der Person oder mit
dem Eigentum verbunden war. Es wire auch heute iiberfliissig, von
einer Neuordnung zu reden, wenn das personliche Eigentum annihernd,
wie damals, dem Durchschnittvermégen gleichen wiirde. Mit der wirt-
schaftlichen Entwicklung und der immer griBer werdenden Ungleichheit
in den Vermdogensverhiltnissen muBten sich naturnotwendig immer mehr
theoretische und praktische Schwierigkeiten auf dem Gebiete des Nut-
zungsrechtes einstellen. Man suchte diese zu beseitigen, indem man die
Theorie aufstellte, es bestehe ein Unterschied zwischen Geld und Kapital.
Dieses werfe einen Nutzungsertrag ab, das Geld aber nicht. So richtig
das vom Standpunkt der Nutzrechtordnung aus ist, so schwer oder gar
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unmoglich ist es in der Praxis der jetzigen Ordnung, diese beiden Wirt-
schaftselemente auseinanderzuhalten. Anders in der Nutzrechtsordnung
selber. Da sind das « freie » und das « gebundene » Vermégen zwei so-
zusagen handgreiflich getrennte Begriffe, -die ganz die Funktion von
« Geld » und « Kapital » iibernehmen wiirden.

Papst Pius XII. spricht in der Weihnachtsbotschaft von 1942 von
einer « grundsitzlichen Forderung des Privateigentums, soweit maoglich
fiir alle». Wir wissen, daB sich diese Forderung mit der Lehre des
Aquinaten (IT-IT q.66 a.2) vollig deckt. Wie verhilt es sich damit
in der Nutzrechtordnung ? Man koénnte auf den ersten Blick etwas
Bedenken bekommen. Wihrend andere Reformvorschlige die Ursache
unserer lugenda desordinatio, wie Pius XI. unsere gegenwirtige Ordnung
nennt, in der unrichtigen Verteilung der Erdengiiter finden wollen,
schweigt sich die Nutzrechtordnung iiber diesen Ubelstand véllig aus.
Sie liBt die Vermogensverhiltnisse bestehen, wie sie sind. Sie nimmt
dem Reichen nicht einen Pfennig weg, um ihn dem Armen zu geben.
Sie dndert nichts am Erworbenen. Sie dndert aber die Erwerbsgesetze.
Sie sagt sich: Was niitzt es, die verfehlten Auswirkungen unserer
Ordnung immer wieder zu korrigieren und dabei die verfehlten Ursachen
weiter bestehen zu lassen. Darum kiimmert sich die Nutzrechtordnung
nicht um bessere Vermdgensverteilung. Sie konnte aber in kurzer Zeit
die gliickliche Entdeckung machen, daB sich diese von selbst einstellen
wiirde. Das kann sie an Hand mathematischer Erhebungen beweisen.
Dem Staate wiirde es in der neuen Ordnung sogar moglich, seinen
Biirgern eine « Vermagenspflicht » vorzuschreiben und zwar ohne Beein-
trichtigung der persénlichen und wirtschaftlichen Freiheit, und damit
ergibe sich auch von selbst eine Alters- und Hinterbliebenenversicherung
auf ganz privater Grundlage.

Und wie verhilt es sich mit der Einfithrungsmdglichkeit einer natur-
rechtlich-christlichen Ordnung ? Man glaubt oft, die Nutzrechtordnung
setze bessere Menschen voraus. Mit nichten. Sie nimmt die Menschen,
wie sie sind. Ein naturrechtlich bedingter Egoismus hat auch in ihr
Platz. Dazu blieben alle funktionsnotwendigen Elemente unserer jet-
zigen Wirtschaftsordnung bestehen : Freie Konkurrenz, soweit nicht so-
ziale Riicksichten eine Bindung fordern, der Zins als Unternehmungs-
regulator, die Rendite als Unternehmungsansporn, und vor allem freie
Privatwirtschaft. — Die neue Ordnung wiirde aber ein starkes Um-
lernen in unserem wirtschaftlichen Denken verlangen. Und das ist viel-
leicht das gréBte Hindernis fiir eine praktische Einfiihrung. Wir hingen
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eben ganz unbewuBt so stark an unsern hergebrachten kapitalistischen
Anschauungen, daB wir uns z. B. kaum vorstellen kénnen, wieso ein
besitzloser Arbeiter Zins erhalten soll und warum ein nicht arbeitender
Reicher nicht mehr von seinen Zinsen, sondern von seinen Vermogens-
reserven leben soll.

Vielleicht miiBten wir sogar Zweck und Aufgabe der Soziologie auf
die neue Ordnung hin etwas anders fassen. Wihrend es heute vielfach
als ihre erste Aufgabe betrachtet wird, dall sie die Notwendigkeit des
Privateigentums beweise, weil eine geordnete Nutzung der Erdengiiter
nur in einer Privateigentumsordnung maglich sei, hitte die neue Sozio-
logie die Aufgabe, den Beweis dafiir zu erbringen, dafl eine richtig
geordnete Nutzung der Erdengiiter moglich sei #rofz der Institution des
Privateigentums. Notigenfalls miite sie auch den Weg zu diesem Ziele
weisen. Denn es ist nicht wahr, was die katholische Zeitschrift « Esprit »
vor einigen Jahren geschrieben hat: « Der Kommunismus ist die ein-
zige ernst zu nehmende Bedrohung der kapitalistischen Unordnung. »
Aber vielleicht ist es wahr, was Msgr. Cardijn kiirzlich auf seiner Indien-
« Missionsreise » sagte, da3 der bloBe Antikommunismus eine Gefahr sei
fiir die Kirche, weil er uns vergessen lasse, dall wir dem Kommunismus
etwas Positives entgegenstellen miissen. Auch andere katholische Sozio-
logen sprechen dhnlich vom Ernst der Stunde. In seinem Buche « Grund-
ziige der Soziallehre und der Sozialreform »! sagt Dr. Paul Jostock
(S. 174) : « Proletarisierung und Sozialisierung sind keine Schicksale von
naturgesetzlicher Unabdnderlichkeit. Man kann sie durch eine bessere
Ordnung ersetzen, wenn man will. Geschieht das allerdings nicht oder
nicht zeitig, so ist das Schicksal des Kollektivismus unvermeidlich. Uber
diese Alternative miissen diejenigen sich klar sein, die eine kollektive
Losung vermeiden wollen. So wie die Zustinde heute sind, konnen sie
nicht bleiben. Andert man sie nicht nach der einen Seite, so werden
sie sich — und mit Recht — nach der andern entwickeln und ihr viel-
leicht bald verfallen. » Es scheint aber trotzdem nicht, daB in abseh-
barer Zeit an eine Anderung unserer Zustinde nach der christlich-
naturrechtlichen Seite gedacht werden kann. Der Schreibende mdochte
aber an die Leser dieser Zeitschrift die Frage stellen, ob nicht wenigstens
die Theorie des ius utendi im modernen Gewande erértert werden sollte,
nachdem der Heilige Vater schon vor zehn Jahren so deutlich neue
Wege gewiesen hat.

1 Herder, Freiburg 1946.



	Das ius utendi bei Thomas von Aquin und in den päpstlichen Soziallehren

